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AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Hilflosen-
entschädigung

Jn der Zeit/upe 7 -2/95 dade icd
den Tlrfz'/ce/ «AP/V-Renten und

£r^dnzun^"5/e/shin^en 7995;
Teuerun^sanpcissun^» ge/esen

(Seife 47 /cd dade zwei Prägen
dazu:
• Vor meiner Pensionierung war
ic/î /V-derecdtigt. vi/s Dauer-Be-

scdädigter mif 75% dekam ich

etwa 7 0 /adre /an^7V-Penfe. Sie

schreiben in /irrem ZlrfiiceZ: «Die

neuen Ansätze werden von Am-
fes wegen angewendet» Stedt

mir mif meinen 75 Prozenf 7n-

vaiidifäfs^rad nicirf 7/iZ/iosen-
enfscZrädi^un^ zu, mindesfens
miffZeren Grades? Und dies

rücZcwirZcend?

• /cd und meine Prau dezz'eden

Pr. 2296.- ADV-Rente. Was
Zcann icZz fun, dass icd TPi/f-

Zosenenfscdädigung dekomme?

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile
führerscheinfrei

Mit 2 El.-Motoren ab Fr. 14 500.-

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 077 - 96 05 28

gross Mit und ohne Verdeck klein
Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.

Gerne beantworte ich Ihre
Fragen, soweit dies aufgrund
Ihrer Angaben möglich ist:

Invaliditätsgrad und
Hilflosenentschädigung
Als Invalidität im Sinne des

Bundegesetzes über die Inva-
lidenversicherung (IVG) gilt
eine «durch einen körperli-
chen oder geistigen Gesund-
heitsschaden als Folge von
Geburtsgebrechen, Krank-
heit oder Unfall verursachte,
voraussichtlich bleibende
oder längere Zeit dauernde
Erwerbsunfähigkeit» (Art. 4

IVG). Für die Bemessung des

Invaliditätsgrades wird das

nach Eintritt der Invalidität
noch zumutbare Erwerbsein-
kommen mit dem Erwerbs-

einkommen, das ohne Invali-
dität erzielt werden könnte,
vergleichen; bei fehlendem
Erwerbseinkommen wird
darauf abgestellt, inwieweit
sich die Nichterwerbstätigen
nach Eintritt der Invalidität
noch im bisherigen Aufga-
benbereich betätigen können
(Art. 28 IVG; Art. 27 IVV).

Demgegenüber liegt eine

Hilflosigkeit im Sinne des Ge-

setzes vor wenn jemand we-

gen der Invalidität für die all-
täglichen Lebensverrichtun-

gen dauernd der Hilfe Dritter
oder der persönlichen Über-

wachung bedarf» (Art. 42
Abs. 2 IVG). Zu den massge-
benden Lebensverrichtungen
zählen das An- und Ausklei-
den, das Aufstehen, Absitzen
und Abliegen, die Nahrungs-
aufnähme, die Körperpflege,
das Verrichten der «Not-
dürft», die Fortbewegung so-
wie die Herstellung des Kon-
takts zur Umwelt. Eine dau-
ernde Hilflosigkeit ist gege-
ben, wenn die entsprechen-
den Voraussetzungen unun-
terbrochen mindestens ein
Jahr gedauert haben.

Wie Sie daraus ersehen,
handelt es sich bei Invalidität
um unterschiedliche Rechts-

begriffe:

• die Invalidität wird durch
das Erwerbseinkommen bzw.
den täglichen Aufgabenbe-
reich,
• die Hilflosigkeit durch indi-
viduelle Pflege- oder Betreu-

ungsbedürftigkeit
bestimmt. So sind viele Inva-
lide nicht gleichzeitig hilflos;
anderseits gibt es - besonders
in hohem Alter - viele Versi-
cherte ohne IV-Leistungen,
die schwer hilflos sein kön-
nen. Ihre Annahme, bei einer
Invalidität von 75% sei auto-
matisch eine Hilflosigkeit ge-
geben, trifft daher nicht zu.
Wie es im konkreten Fall
tatsächlich aussieht, müsste
mit einer Anmeldung abge-
klärt werden.

Anmeldung für eine
Hilflosenentschädigung
Auch der Anspruch auf Hilf-
losenentschädigung ist - wie
jeder andere Versicherungs-
anspruch - durch Anmel-
dung bei der Ausgleichskasse,
welche Ihre AHV/IV-Rente
ausrichtet, geltend zu ma-
chen. Für die Anmeldung be-
steht ein einheitliches For-
mular.

Aufgrund der Angaben der
versicherten Person und des

betreuenden Arztes lässt die

Ausgleichskasse die medizini-
sehen Voraussetzungen bei
der IV-Stelle abklären. Wenn
auch die versicherungsmässi-
gen Voraussetzungen erfüllt
sind, kann Ihnen die Aus-

gleichskasse die Ihnen zu-
stehende Hilflosenentschädi-
gung ausrichten.

Hilflosenentschädigungen
sind keine Ergänzungs-
leistungen
Gerne weise ich bei dieser Ge-

legenheit auf die häufige Ver-

wechslung von Hilflosenent-
Schädigung und Ergänzungs-
leistung hin, die als unter-
schiedliche «Bedarfsleistun-

gen» ausgestaltet sind:
• die Hilflosenentschädigung
ist eine Versicherungslei-

stung, die - unabhängig von
der wirtschaftlichen Lage -
von den Versicherten auf-

grund der Pflege- und Betreu-

ungsbedürftigkeit bean-

sprucht werden kann.
• eine Ergänzungsleistung
kann - unabhängig von der
Pflege- oder Betreuungsbe-
dürftigkeit - ausgerichtet
werden, wenn der persönli-
che Lebensbedarf mit den ei-

genen finanziellen Mitteln
nicht angemessen gedeckt
werden kann.

Ebenso wie die Hilflosen-
entschädigung ist auch die Er-

gänzungsleistung durch An-
meidung geltend zu machen.
Für weitere Auskünfte oder

Unterlagen wenden Sie sich
an Ihre Ausgleichskasse oder
an die AHV-Zweigstelle Ihres
Wohnortes. Selbstverständ-
lieh steht Ihnen auch die ort-
liehe Beratungsstelle von Pro
Senectute gerne zur Verfü-

gung.
Dr. fur. Pudo/fTt/or

Recht
Nicht unterschrie-
bene letztwillige
Verfügung

Meine PZtern duften eine Pigen-

fumswodnung im Wert von ca.

Pr. 350 000.-. Mein Bruder ans
SwcZa/rz/ca maedfe eine Anzad-
/ung von Pr. 30 000 - und eine
ScfruZdwßeraa/zme von 95 000
Pranken. Da er ader kein Geld

datte, mussten die P/tem wei-
terdin /tir ade Ausladen au/-
kommen. Wei/ icd de/iiredfete,
dei einer Prdscda/t zu kurz zu
kommen, nadm icd einen An-
wa/7. Mein Bruder reagierte nie

- er war wieder naed Süda/fika
verreist. Au/Anraten des Notars
datte meine Mutter ein Pesta-

mentgesedrieden, in dem icd a/s

Prdz'n derücksicdtigt war. Nacd
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dem Tod meiner Elfer« fand
mein Truder ein hand^eschrie-
ßenes Testament meiner Mutter

- fedoch ohne t/ntersc/;ri/î -
worin sie alle vorherige« Ver/ü-

gwngen au/TzefcZ:. Wie soZZ Zeh

nun vorgehe«, Zeh kann mir kei-

nen ^nwaZt mehr Zezste«. Die
Sache ist sehr verworren, /ch

ho/fe, dass Sie m/ch verstehe«.

Tatsächlich ist die Angele-
genheit recht verworren, und
ich kann Ihnen nur be-

schränkte Hinweise geben:
Das nicht unterzeichnete

Schreiben Ihrer Mutter ist als

eine letztwillige Verfügung zu
werten, da sie damit ihre
früheren Anordnungen auf-
heben will. Da aber eine letzt-
willige Verfügung unter an-
derem unterzeichnet werden

muss, ist dieses Schreiben si-
cher ungültig. Sollte aber die-
ses «Testament» eröffnet wor-
den sein, so hätte es sicher-
heitshalber angefochten wer-
den müssen. Die Ungültigkeit
dieses «Testamentes» kann
aber auch einredeweise bei
der Teilung des Nachlasses

geltend gemacht werden.
Aufgrund der Ungültigkeit

des nicht unterzeichneten
Schreibens Ihrer Mutter fin-
det das frühere letzte Testa-

ment Anwendung, sofern es

selbst formgültig ist.
Bezüglich der Eigentums-

wohnung kann ich mich
kaum äussern, da Ihre Anga-
ben sehr unklar sind. Sie soll-
ten die offenbar vorliegende
notarielle Urkunde prüfen.
Daraus sollte hervorgehen,
ob beispielsweise ein Verkauf
der Wohnung seitens Ihrer El-

tern an den Bruder erfolgt ist.
Dann würde wohl der Bruder
noch den Kaufpreis dem
Nachlass schulden. Mögli-
cherweise handelt es sich um
eine Schenkung, vielleicht
um eine teilweise Schenkung.
Dann wäre zu prüfen, ob der
geschenkte Betrag in Anrech-
nung auf den Erbteil des Bru-
ders erfolgt ist, womit der Bru-
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der ausgleichungspflichtig
wäre. Auch andere Varianten
sind denkbar.

Nach Ermittlung der an-
wendbaren letztwilligen Ver-
fügung und des Inhaltes der
Übertragung der Wohnung
an den Bruder müsste wohl
die Teilung der Erbschaft vor-
genommen werden. Wenn
Sie sich mit dem Bruder nicht
einigen können, müssten Sie

die Einreichung einer Tei-

lungsklage prüfen. Ich denke,
dass Sie rechtlichen Beistand

benötigen. Vorerst können
Sie aber, nachdem Sie sich
die vorliegenden Testamente
und die Liegenschaftsüber-
tragungsurkunde beschafft
haben, von einer der vielen
amtlichen (oft bei den Ge-

richten zu finden) oder priva-
ten Rechtsauskunftsstellen,
z.B. beim Anwaltsverband,
unentgeltlich bzw. gegen eine
kleine Entschädigung bera-

ten lassen. Aufgrund Ihrer
spärlichen Angaben kann ich
Ihnen aber leider selbst keine
konkreten Angaben über Ihr
weiteres Vorgehen machen.
Ich hoffe nichsdestotrotz,
dass Ihnen diese Ausführun-

gen im Sinne eines ersten
Schrittes hilfreich sind.

Errungenschaft
Wir möchten für das Alter vor-

sorgen und alles vorkehren, da-

mit der überlebende ßhe^afte
«/cht in materielle Not£erät. /e-
der von uns /rat aZs ersten Schritt
ein Testament^emacht und uns

^egenseifi^maximaZ Zre^xinst/jt,
das he/sst, die Kinder auf den

P/7ichffe/7 gesetzt. AZs Beilage

zum Testament /rußen wir eine

Liste iißer dus eingebrachte Gut
ersteZ/t.

Wir möcZ7terr /etzt uucß noc/r

den eßeZicßen Vorschlag vo/Z-

um/an^h'ch dem üßerießenden

Ehegatten zuweisen. Kann murr
dus nurmit einem ßeurkundefen

£ßevertru£? Wer ist /irr die ße-

ur/crrrrdrm^ im Kanton Züric/r

zirsta/rdi^?

Auwrrfcungen r/er 70. 4A/l/ /?ev/5ion
Einige teser/bnen und teser fragten an, we/che Auswirkungen
die i 0. AF/V-Revision für sie ais Rentenbezüger/innen bötfe.
Das Bundesamt für Sozialversicherung scbre/'bf dazu in der
«Dokumentation zur 7 0. A/7V-Revision» auf den Seiten 82
und 83 folgendes:

>4 usWirkungen auf die heutigen Äentner/nnen
und Rentner

Prinzipien der Übergangsbestimmungen
Für d/'e Übergangsbestimmungen zur 70. AFZV-Rev/s/on sind
drei Grundsätze massgebend:
• Wo das neue Recht Verbesserungen ermög/icbt, werden diese

sofort oder - im Fa/Ze der Überführung von laufenden Renten

- vier fahre nach dem Inkrafttreten wirksam.

• Der Besitzstand der laufenden Renten b/eibf vo//umföng/ich
gewahrt. Niemand, der bereits eine Rente bezieht, erfährt
eine Versch/echterung. Die Renten werden auch weiterhin
vo// an die tohn- und Preisentwicklung angepassf und nicht
etwa «eingefroren».

• Wo das neue Recht für neu entstehende Ansprüche
ungünstiger ist a/s das ge/tende, sind /ange Übergangszeiten
vorgesehen.

Überführung der /aufenden Renten

/m /obre 2007 werden a//e Renten, die mit der Kumulation der
Einkommen von Mann und Frau festgesetzt wurden, g/oba/
und automatisch in das 5p//tfingsystem integriert.

Von der Überführung betroffene Rentenarten sind:
• Ehepaarrenten
• einfache Renten an verwitwete Personen

• einfache Renten an geschiedene Frauen, die auf den

Grund/agen der Ehepaarrenfe festgesetzt wurden.

Grundsätze der Überführung:
• die bisherige RentenskaZa wird beibehalten,
• das bisherige durchschnittliche fahrese/nkommen wird

ha/biert,
• es wird eine Übergangsgutschrift für 7 6 fahre angerechnet,
• verwitwete Personen erhalten einen Verw/'twefenzusch/ag,
• die Überführung darf nicht zu tieferen Renten führen.
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Nach geltendem Recht le-
ben Ehegatten mangels einer
anderen ehevertraglichen
Abrede unter dem Güterstand
der Errungenschaftsbeteiii-
gung. Mittels Ehevertrag
kann, neben dem hier nicht
interessierenden Güterstand
der Gütertrennung, die Gü-
tergemeinschaft begründet
werden. Bei beiden Güter-
ständen, Errungenschaftsbe-
teiligung und Gütergemein-
schaft, kann durch ehever-

tragliche Abrede im Todesfall
der Vorschlag bzw. das Ge-

samtgut dem überlebenden
Ehegatten zugewiesen wer-
den, doch erleidet dieser
Grundsatz eine für Sie we-
sentliche Ausnahme: Durch
eine solche ehevertragliche
Abrede dürfen die Pflichtan-
teilsansprüche der nichtge-
meinsamen Nachkommen
bei der Errungenschaftsbetei-
ligung bzw. aller Nachkom-
men des Erblassers bei der Gü-

tergemeinschaft nicht beein-

trächtigt werden. Damit kön-
nen Sie durch Abschluss eines

Ehevertrages Ihren Kindern
nicht den Pflichtteil entzie-
hen.

In Ihrer Lage mit Kindern
aus erster Ehe wäre es auch
nicht möglich, dem überle-
benden Ehegatten die Nutz-
niessung an dem den Kindern
zustehenden Pflichtteil ein-
zuräumen.

Möglich wäre hingegen
der Abschluss eines Erbver-

träges zwischen ihnen und
den Kindern, z.B. in dem Sin-

ne, dass die Kinder des Erst-

versterbenden dem überle-
benden Ehegatten die Nutz-
niessung an ihrem Erbanteil
gewähren. Eine solche Rege-

lung könnte insofern sachge-
recht sein, als die Kinder des

Erstversterbenden ihren ge-
setzlichen Erbanteil, wenn
auch belastet mit der Nutz-
niessung, und nicht nur den
Pflichtteil erhalten würden.

Sowohl ein Ehevertrag als

auch ein Erbvertrag ist öf-
fentlich zu beurkunden. Ur-
kundsperson im Kanton
Zürich ist der Notar.

Dr. zur. Marco Biaggi

Medizin
Gefährliche Stürze

Warum fa/Zen so vieZe aZte

MeuscZzen (Zresona'ers Frauen)
um? 7cZ? seZber (70) geüöre
aucZz dazu. PZöfzZicZz Ziege ich

am Boden, hin weder gestrau-
cheit, gestoZpert nocZz ausge-
rutscht. 7ch hin gesund, Zehe ge-
sund, wandere vie/. Am Morgen
turne ich rege/massig einige Mi-
nuten. Mein Fu/s ist Zangsam,

o/t nur 44 his 52 Sch/äge. Mit
Turnen, Treppensteigen oder

auch schneZZem Gehen «mache

ich ihm Beine». Letzthin - heim
Wandern mit einer Gruppe - Zag

ich wieder am Boden. Drei Wo-

chen Zang Fippenweh waren die

Fo/gen. 7ch hahe eine heiZZose

Angst vor Knochenhrüchen.
Z7nd ich höre von anderen, de-

nen es auch so geht/ Was Zcönn-

te die 7/rsache sein? Giht es

HiZ/è?

Die Ursachen von Stürzen
sind vielfältig, so dass im Ein-
zelfall immer in verschiedene

Richtungen geforscht werden
muss. Bei den plötzlichen
Stürzen, die ohne jede Vor-

warnung auftreten, denke ich
an zwei Möglichkeiten: ent-
weder eine vorübergehende
Durchblutungsstörung des

Gehirns oder eine Herzrhyth-
musstörung.

Zu Recht weisen Sie auf
Ihren langsamen Puls hin. Im
normalen Alltag und bei
leichter körperlicher Tätig-
keit mag dieser Puls in der

Regel genügen. Unter Bela-

stung kann es aber zu einer
weiteren Verlangsamung
kommen. Damit gelangt we-
niger sauerstoffreiches Blut
zum Gehirn - ein Sturz ist die
Folge. Ich empfehle Ihnen,
sich an einen Herzspeziali-
sten zu wenden, der eine Mes-

sung der Herztätigkeit über 24
Stunden vornehmen wird.
Sollte sich der Verdacht be-

stätigen, so kann Ihnen durch

Einpflanzen eines Herz-
Schrittmachers (in örtlicher
Betäubung) schlagartig ge-
holfen werden. Sie erhalten
dadurch ein gutes Stück Le-

bensqualität zurück und kön-
nen insbesondere Ihre be-

rechtigte Angst vor einem
Knochenbruch ablegen.

Dr. med. Peter Ko/tZer

Versiehe-
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Versicherungsmarder

DuZöngsf woZZte ic/î de/ einer

Genera/agentar eine Firz/a/tres-

poZice /ur eine Aufotei/ZcasZco-

VersicBerun^ afcsc/î/iessen. Der
Ageutgad mir afcer za verstehen,
ein Fin/aZzresverZra^ könne /ur
m/c/î im ScZracZen/aZZ tmvorteiZ-

Zza/7 sei«. So werde zum Beisp/e/

nur ein einziger Mardersedaden

vergütet. NoZens voiens /7ade Zeit

pur /ünp JaZrre unterscZrriefcen

und Zzade nun das Ge/udZ, öder-

vorteiit worden zu sein.

Leider sind Sie dem General-

agenten auf den Leim gegan-
gen. Wären Ihnen die Allge-
meinen Versicherungsbedin-
gungen (AVB) der Gesell-
schaft bekannt gewesen, so

hätten Sie den Mann am Te-

lefon durchschaut: Die Lei-

stung im Schadenfall bleibt
dieselbe, ob nun der Vertrag
auf ein oder fünf Jahre lautet.
Die Versicherung deckt den
Marderbiss grundsätzlich

«HEIMELIG»-
Pflegebetten
8274 Tägerwilen
Tel. 072 -69 25 17

Vermietung und Verkauf
zu günstigen Konditionen
• Pflegebetten
• Bett/Nachttisch
• Patientenlift
• Transport/Ruhesessel
• weitere Hilfsmittel

Unsere Stärke:
Wir liefern schnell, prompt
und zuverlässig

Pflegebett

Transport-/
Ruhesessel
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